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Schwimmhallen-, Sauna- und Whirlpoolordnung 
Kienbaum – Olympisches und Paralympisches Trainingszentrum für Deutschland e.V. 
 
Die Schwimmhallen-, Sauna- und Whirpoolordnung dient ergänzend zur Hausordnung der Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit und 
Hygienerichtlinien im gesamten Bereich der Schwimmhalle sowie der Saunen des Trainingszentrums Kienbaum, inklusive des 
Umkleidebereiches. 
Die Regeln für die Schwimmhalle und den Whirpool finden auch grundsätzlich Anwendung bei der Nutzung der Eisbäder. 
 
1. Allgemein 
Die Schwimmhallen-, Sauna- und 
Whirlpoolordnung ist für alle Nut-
zer*innen der Schwimmhalle, der 
Saunen/ des Whirlpools des KOPT 
e.V. verbindlich. Die Trainer*innen/ 
Lehrgangsleiter*innen/ Lehrer*innen 
sind für die Beachtung und Einhal-
tung der folgenden Ordnung mit 
verantwortlich. 
 
1.2 Zutritt 
Während der Öffnungszeiten haben 
Athleten*innen und Betreuer*innen/ 
Trainer*innen in der Zeit von 7.00 bis 
21.30 Uhr das Recht, die Schwimm-
halle, die Saunen/ den Whirlpool bei 
freien Kapazitäten zu nutzen. Sport-
vereine, Schulen und Gäste haben 
Kaderathleten*innen Priorität in der 
Nutzung zu ermöglichen. 
 
Die Lehrgänge dürfen nur die bean-
tragten Räumlichkeiten nutzen. Zu-
tritt zu den Umkleiden in der 
Schwimmhalle frühestens 15 min vor 
Beginn der Übungszeit. 
Der Zutritt wird über das Schließsys-
tem gewährt, entsprechend der ge-
buchten Zeit. Grundsätzlich sind die 
Zugänge nur auf dem Schlüssel 
des/r Lehrgangsleiters/in program-
miert. 
 
Die Nutzung der Einrichtungen ist 
mindestens zu zweit durchzuführen, 
um die Sicherheit aller Gäste zu 
gewährleisten. Minderjährige Gäste/ 
Sportler*innen müssen die Räum-
lichkeiten in Begleitung eines gleich-
geschlechtlichen Erwachsenen nut-
zen. 
 
Das Betreten der Schwimmhalle ist 
nur in Begleitung einer hierfür aus-
gebildeten Aufsichtsperson gestattet; 
dies gilt insbesondere für minderjäh-
rige Gruppen. 
 
Das Betreten der Schwimmhalle, den 
Saunen/ dem Whirlpool ist für Per-
sonen ausgeschlossen, die anste-
ckende Krankheiten, offene Wunden 
oder Hautausschläge aufweisen, die 
nicht ärztlich abgeklärt sind. 
  
Jede/r Besucher/in ist verpflichtet, 
sich vor dem Benutzen der 
Schwimmbecken, des Whirlpools 
und der Saunen am ganzen Körper 
gründlich mit Seife zu waschen und 

anschließend sorgfältig abzudu-
schen. 
 
2. Vorschriften 
Schwimmhalle: 
Es ist nicht gestattet: 

• das Sport- und Ermüdungsbe-
cken mit anderer Kleidung, als 
mit Badekleidung (z.B. Stra-
ßenkleidung, Sportkleidung) zu 
betreten (Ausnahmen bedürfen 
der Sondergenehmigung),  

• die Schwimmhalle mit Straßen- 
oder Sportschuhen zu betreten 
(Badeschuhe sind erlaubt),  

• in der Schwimmhalle zu essen 
oder zu trinken, insbesondere 
dürfen keine Glasflaschen in 
die Räumlichkeiten mitgenom-
men werden,  

• Taschen u.ä. mit in die 
Schwimmhalle zu nehmen,  

• Luftballons in der Schwimmhal-
le zu benutzen,  

• in der Schwimmhalle zu joggen,  

• andere Personen unterzutau-
chen, in die Becken zu stoßen 
oder in anderer Weise zu be-
lästigen,  

• von den Längsseiten und der 
rechten Stirnseite in das 
Schwimmbecken zu springen,  

• sich an Schwimmleinen anzu-
hängen, auf ihnen zu stehen 
oder zu sitzen,  

• Tauchflaschen ohne Gummi-
standfuß zu benutzen.  

• Gebrauch von Einreibemitteln 
jeder Art vor der Nutzung der 
Schwimmhalle  

 
Sauna/ Whirpool: 
Es ist nicht gestattet: 

• die Saunen/ den Whirlpool mit 
Straßenbekleidung zu betreten,  

• die Saunen/ den Whirlpool mit 
Straßen- oder Sportschuhen zu 
betreten (Badeschuhe sind er-
laubt),  

• Luftballons in den Saunen/ dem 
Whirlpool zu benutzen 

• vom Beckenrand in den Whirl-
pool zu springen 

• Gebrauch von Einreibemitteln 
vor Nutzung des Whirlpools 
bzw. der Saunaliegen 

• Nutzung der Sauna ohne Hand-
tuch. Aus hygienischen Grün-

den sind nicht die Handtücher 
von den Zimmern zu nutzen. In 
den Saunen liegen separate 
Handtücher für jede/n Sport-
ler/in und Trainer/in bereit. 
Nach der Nutzung sind diese in 
die dafür vorgesehenen Körbe 
zu werfen. 

 
3. Haftung und Schadenersatz 
3.1 Die Kleidungsstücke und Wert-
sachen sind in den Umkleideschrän-
ken zu verschließen.  
Eine Haftung für Kleidungsstücke 
und Wertgegenstände wird seitens 
des KOPT e.V. nicht übernommen. 
Für den Notfall besitzt das KOPT 
e.V. den Generalcode für die Um-
kleideschränke. 
 
3.2 Die Schwimmhallen-, Sauna- und 
Whirlpooleinrichtung sind pfleglich zu 
behandeln. Jede Beschädigung oder 
Verunreinigung ist untersagt und 
verpflichtet zum Schadensersatz.  
Für Papier und sonstige Abfälle sind 
Abfallkörbe vorhanden.  
Findet ein Badegast die ihm zuge-
wiesenen Räume verunreinigt oder 
beschädigt vor, so hat er dies sofort 
dem KOPT e.V. mitzuteilen. Nach-
trägliche Beschwerden oder Ein-
sprüche können nicht berücksichtigt 
werden. 
 
3.3 Gäste, welche mit der Handha-
bung der Sauna nicht vertraut sind, 
müssen sich an der Rezeption des 
KOPT e.V. melden und nach einer 
Einweisung fragen. Erst nach der 
Einweisung darf die Sauna genutzt 
werden. Für etwaige gesundheitliche 
Schäden infolge fälschlicher Benut-
zung der Sauna wird keine Haftung 
übernommen. 
 
 
Mehr Informationen zum Olympi-
schen und Paralympischen Trai-
ningszentrum für Deutschland in 
Kienbaum und deren Sportstätten 
finden Sie unter: 
 
 

www.kienbaum-sport.de 
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